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Berliner Feuerwehr BERLIN 3 
Zentraler Service Recht         

Berliner Feuerwehr : 10150 Berlin (Postanschrift) 

mit Zustellungsurkunde Dienstgebäude 

Voltairestr. 2 

10179 Berlin 

e-mail 

datenschutz@berliner-feuerwehr.de 

Internet: www.berliner-feuerwehr.de 

  

Telefon intern (99410) 30 7300 

Bearbeiter/in Telefon (030) Telefax (030) Datum Geschäftszeichen 

ZSRC/IFG 

W165 
Bei Antwort bitte 

angeben 

Frau Lange 387-30 7300 387-10-855 21. Juni 2022 

Bescheid 

Ihr Auskunftsersuchen gemäß 8 3 Abs. 1 Berliner Informationsfreiheitsgesetz (IFG) vom 11.Juni 2022; 

#251163 

anliegend übersende ich Ihnen in der Anlage die erbetenen Daten zur Berechnung und Festsetzung 

von Tarifsätzen zum Erlass über Leistungen der Berliner Feuerwehr außerhalb ihrer öffentlich- 

rechtlichen Aufgaben für die Tarifstellennummer 4.2.4 Einsatzpraktikum im Notfallrettungsdienst für 

extern zu qualifizierende Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter. 

Für die Gewährung der Auskunft ergeht gegen Sie folgender 

Gebührenbescheid 

Es wird eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 18,36 Euro festgesetzt. 

Berliner Feuerwehr Zahlungen bitte bargeldlos nur an die Landeshauptkasse Berlin, Verkehrsverbindungen zum o.g. Dienstgebäude: 

10150 Berlin Klosterstr. 59, 10179 Berlin 

Landesbank Berlin ® 8 Jannowitzbrücke © 5,7,75 

Postbank Berlin DE25 1005 0000 0990 0076 Jannowitzbrücke 
= = = — IBAN DE47 100100100000 058100 00 U 2 Klosterstraße ax: (+49 30)387-30689 BIC pBNKDEFF1OO BELADEBEXXX



Akteneinsicht und Aktenauskunft sind gemäß 8 16 Satz 1 IFG gebührenpflichtig. Die Gebühren für 

Amtshandlungen nach dem IFG bestimmen sich nach 8 6 Abs. 1 des Gesetzes über Gebühren und 

Beiträge (GebBeitrG) i.V.m. 8 1 Abs. 1 der Verwaltungsgebührenordnung (VGebO) und der Tarifstelle 

1004 a), Nr. 2 des Gebührenverzeichnisses. Nach dieser Tarifstelle müssen Gebühren zwischen 5 und 

100 Euro erhoben werden. 

Die erbetenen Daten werden im Stab Strategie der Berliner Feuerwehr vorgehalten. Ein Beschäftigter 

des gehobenen Dienstes war mit der Bearbeitung Ihres Antrags 15 Minuten beschäftigt. Als 

Kalkulationsgrundlage für die Gebührenermittlung nach dem Verwaltungsaufwand dienen die durch 

die Senatsverwaltung für Finanzen ermittelten Stundensätze. Danach werden für einen Mitarbeitenden 

im gehobenen Dienst 73,45 Euro pro Stunde angesetzt. 

Damit wären Gebühren in Höhe von 18,36 Euro, von Ihnen zu entrichten. 

Ich bitte Sie, den Betrag in Höhe von 18,36 Euro innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses 

Bescheides auf folgendes Konto zu überweisen. 

Landeshauptkasse Berlin 

IBAN: DE47 1001 0010 0000 0581 00 

BIC: PBNKDEFF100 

Kreditinstitut: Postbank Berlin 

Als Verwendungszweck geben Sie bitte folgendes Zeichen an: 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid ist nach 8 14 Abs. 3 IFG Berlin der Widerspruch zulässig. Er ist innerhalb eines 

Monats nach Bekanntgabe dieses Schreibens schriftlich oder zur Niederschrift bei der Berliner 

Feuerwehr, Abteilung ZS Recht, Voltairestr. 2, 10179 Berlin zu erheben. 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei schriftlicher Erhebung des Widerspruchs die Widerspruchsfrist nur 

dann gewahrt ist, wenn der Widerspruch innerhalb dieser Frist bei der Berliner Feuerwehr eingeht. 

Mit freundlichen Grüßen Anlage 

Im Auftrag 
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.LAaN da a 2 
von. W%1.&.2022 #263 

Berechnung und Festsetzung von Tarifsätzen der Anlage zum Erlass über 

Leistungen der Berliner Feuerwehr außerhalb ihrer öffentlich- rechtlichen 

Aufgaben 2020 

  

Tarifblock Tarifstellennummer 

4 Ausbildungsleistungen 4.2.4 Einsatzpraktikum im Notfallrettungsdienst (160 h) 

4.2 Rettungsdienstliche Ausbildung 

  

    
  

Beschreibung der Berechnung 

Im Rahmen des Praktikums fallen Personalkosten an, die nach bisherigen Schlüsseln 1/3 der Zeit beinhalten und 

von einem Feuerwehrbediensteten des techn. Einsatzdienstes geleistet werden, 

so dass Tarifstelle 1.1. anzuwenden ist. Die Zeitansätze bleiben unverändert. 

Da die Ausbildung von rettungsdienstlichen geschulten Menschen grundsätzlich auch im Interesse 

der Berliner Feuerwehr liegt und die Praktikanten auch eine Dienstleistung für die Berliner Feuer- 

wehr erbringen, wird die ermittelte Gesamtsumme halbiert. 

  

  

Hinweis zu Personalkosten 

zugrunde gelegt wird/werden folgende Zeiteinheiten des Stunden 

feuerwehrtechnischen Dienstes 53,33 

rückwärtigen Dienstes (mittlerer Dienst) 

rückwärtigen Dienstes (gehobener Dienst) 

rückwärtigen Dienstes (höherer Dienst) 

  

  

  

  

  

                    

  

Berechnung: 

Tarifstelle Bezeichnung Entgelt Stundensatz |Tagessatz Anzahl Zwischensum 

Tarifstelle Einheiten me 

(30 min.) (Stunden bzw. 

Tage und 

Stück) 

3:1 Personalkosten fwt: 27,30 € 54,60 € 53,33 2.911,82 € 

Gesamtsumme: ] 1.455,91 €] 
  

  

  
Festgesetztes Entgelt für die Tarifstelle (aufgerundet auf 0,50 €) 1.456,00 € 

     


